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In der Strafsache gegen den Güterboden=7orarbetter [:::] 
G aus Tupper ta1=7ohwtnke1, geboren am in 
Barmen, zur Zeit in Strafhaft in dieser Sache im Zuchthaus Kerl 

wegen Volksschädltngsverbrechens 
hat das Hetchsgertcht, 1. Strafsenat, in der Sitzung vom . 

25.lugust 1944, an der teilgenommen haben 
als Richter: - 

der Senatsprästdent Dr. Schultze 
und die Betchsger tchtsräte Dr Ztegler, 
Dr.Hoffmann, Bertsch, Guth, 

als Beamter der Staatsanwaltschaft: 
der Retchsanwalt Richten 

auf die¬Fichttgkettsbesehwerde des Oberretchsaowalts für Recht 
erkannt; 
Das Urteil des Sonderger tchts in ~ı u p .p c r t a 1 PER' 13.1a1 
1944 wird im Strafıusspruch hinsichtlich des angeklagten ø[j] 
dahin abgeändert: _ 

Der logeklagte f--] G[:] wird zum Tode verur teilt. 
Die Ehrenrechte werden ihm aberkannt. 

Die Kosten der Nichttgkettsbeschwerde fallen den angeklagten 
Gans zur Last. 

Vo n Rechts wegen 

Gründe 
. 

Das Sonderbericht hat den Angeklagten G[::]durch das ge= 
nannte Urteil als Volksscnädltng wegen for tgesetzten Eisenbahn= 
dtebstahls (Verbrechen nach dem 5 243 lbs. 1 Nr. 4 StGB) in Tat= 
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Einheit mit for tgesetztem Kriegs wir schaf tsverbrechen (§ 1 1bs.1 

KIVO) ,zu einer Zuchthausstrafe von 8 Jahren verur teilt; ferner 

hat es ihm die Ihrenrechte auf die Dauer von zehn Jahren aber= 

k a n n .  Wegen dieses rechtskräf tage Ürteil hat der Oberreichsan= 

malt zum Strafausspruch die Nichttgkettsbesehwerde mit dem An= 

trage erhoben, Hauptverhandlung dnauoränen. In Terhi
n` hat er beam 

tragt: 
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für sein Treiben verwendet hat, ferner daß er sein Tun 1 1/2 - 
Jahre fortgesetzt und dabei sehr große und wer volle Farenmengen 
an sich gebracht hat. Fr hat keinerlei Fntlastungsgründe für 
sein Vorgehen; es ist vielmehr aus reiner Eigensucht Su erklären, 
die ihn trieb, sich über alle Pflichten hinwegzusetzen. Damit 
hat er sich aber selbst aus der Volhsgemetnschaft ausgeschieden. 
Da er, wie das Sondergericht feststellt, gewußt hat, d a ß  auf 

Diebstahl von Etsenbahngfitern die Todes strafe steht, da er also 
mit seiner Straftat bewußt sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, 
kann allein den Umständen, daß er noch unbestraft, daß er de= 
ständig ist und anscheinend jetzt im Strafverfahren Reue sengt, 
keine strafmtldernde Kraft zuerkannt werden. 

Die Schuld des Angeklagten ist so groß, daß als gerechte 
Sühne die Todesstrafe geboten ist. Auf sie ist zu erkennen. 
ges. Schultze Ziegler Hoffmann J i 
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